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RS OGH 1959/10/2 8Os343/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.1959

Norm

JGG 1949 §14

Rechtssatz

Die Anhaltung in einer Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige wird auch durch einen kurzfristigen Urlaub in ihren

Wirkungen - insbesondere hinsichtlich der Disziplinarstrafgewalt des Vorstandes der Anstalt gemäß dem § 14 JGG 1949

- nicht unterbrochen.
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